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Schadenursache

Der nicht beschwerte, wenig trdge Dachbelag konnte
wegen der fehlenden Verklebung zwischen Dampfsperre und
Profilblechdecke von der Tragkonstruktion abgehoben wer-
den. Die Schdden entstanden vor allem in jenem Bereich, wo
bei Stiirmen grossere Windsogkrifte zu erwarten waren.
Dabei traten sehr grosse, kurzfristige Windsogkrifte auf,
rechnerisch bis zu 220 kp/m2. Nach neueren Untersuchungen
konnen die wirklichen Kréfte jedoch wesentlich grosser sein.

Sanierung

Im Bereich der Schdden musste der ganze Dachbelag
iiber der Profilblechdecke ersetzt und die Randbleche und
Lichtkuppeln zusitzlich befestigt werden. Aus Sicherheits-
griinden wurde der Dachbelag durch eine Kiesschicht und im
Bereich extremer Sogkrifte zusdtzlich durch Zementschritt-
platten beschwert.

Folgerungen

Die Entwicklung alterungsbestindiger Kunststoff-Dich-
tungsbahnen fithrte zu sogenannten Nacktddchern, d.h.
Flachdiachern ohne Schutzschichten (Sand, Kies) und somit
auch ohne Beschwerung. Unbeschwerte Flachdicher erfor-
dern einwandfreie Verklebungen aller Schichten untereinan-
der und eine Befestigung des eigentlichen Dachbelags an der
Unterkonstruktion. Schadenfélle zeigen, dass dies aus mate-
rial- und ausfiithrungstechnischen Griinden nicht immer mog-
lich ist. Nacktdédcher sind mit einem gewissen Risiko verbun-
den. Die kantonalen Geb#dudeversicherungsanstalten fordern
deshalb bei Nacktdichern einen Nachweis iiber eine aus-
reichende dauerhafte, vertikale Haftzugfestigkeit aller Schich-
ten untereinander und auf der Tragkonstruktion.

Sondierstelle, ganzer Dachbelag bis auf die
Tragkonstruktion durchgeschnitten und aufge-
klappt; Dampfsperre gerissen und mit dem Pro-
filblech nicht verklebt

Adresse des Verfassers: H. Preisig, Abt. Bauschiden, Eidg. Mate-
rialpriifungs- und Versuchsanstalt, Ueberlandstrasse 129, 8600 Diiben-
dorf

Das Flachdach aus der Sicht der Gebaudeversicherungen

Von H. Schoenenberger, Ziirich

Infolge des stetigen Strebens der Hausbesitzer und deren
Geldgeber nach erhohter Sicherheit mussten die urspriing-
lichen Brandversicherungsanstalten im Laufe der letzten Jahr-
zehnte auch die sogenannten Elementarschiden in die Ver-
sicherung aufnehmen. So sind heute ganz allgemein Elemen-
tarschdden, die entstehen durch Sturmwind, Hagel, Uber-
schwemmung, Lawinen, Schneedruck, Steinschlag oder Erd-
rutsch, durch die Gebdudeversicherung gedeckt. Ausgeschlos-
sen sind aber nach allgemeiner Regelung Schiden, die voraus-
sehbar waren und deren Entstehung durch zumutbare Mass-
nahmen hétte verhindert werden konnen, wie Schidden infolge
unfachgemisser oder unsolider Bauausfiihrung oder Abdich-
tung und mangelhaften Gebdudeunterhalts.

Bisherige unbefriedigende Regelung

Es widerspricht gesundem Rechtsempfinden, wenn unzu-
reichende Konstruktionen und einwandfreie Bauten im Scha-
denfall gleich behandelt werden. Der Sorgfiltige miisste mit
seiner Pramienzahlung den Schaden des Leichtfertigen zahlen
helfen. Auch die Erhebung einer Risikoprimie ergibe keinen
Ausgleich, da das Risiko um Zehnerpotenzen hoher ist. Es gilt
deshalb, die Grenzwerte festzulegen, bis zu welchem Schnee-
druck, welcher Windgeschwindigkeit, welcher Hagelintensitt
usw. ein Bauwerk Widerstand leisten muss. Aus volkswirt-
schaftlichen Griinden diirfen diese Anforderungen aber auch
nicht zu hoch geschraubt werden, da eine grossere Tragfihig-
keit wieder hohere Gestehungskosten bedingt. Es ist deshalb
ein Grundgedanke der Elementarschadenversicherer, dass sie
nur Schadenintensitdten versichern, die in grossern Zeitab-
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stinden vorkommen. Wenn beispielsweise bei einem Bau-
objekt fast alle Jahre der gleiche Sturmschaden auftritt, oder
wenn ein Fahrradunterstand schon bei 50 kg/m? Schneelast
einstiirzt, so leuchtet jedem Baufachmann ein, dass da etwas
nicht stimmen kann.

Fiir die Festlegung von zuldssigen Grenzbedingungen
verfiigen wir in den Normen SIA iiber ein wertvolles Hilfs-
mittel. In der Norm SIA 160 sind Wind- und Schneelasten fiir
die verschiedensten Gebdudeformen definiert. Erwiinscht wi-
ren einzig noch Untersuchungen iiber die Auswirkungen der
kurzzeitigen Windsogkrifte an extrem leichten Konstruktionen
und eine Definition der Breite der exponierten Dachrandteil-
flichen. In weiteren Normen werden sonstige konstruktive
Einzelheiten geregelt, die fiir die Elementarschadensicherheit
von grosser Wichtigkeit sein konnen.

Auf dem Flachdachgebiet fehlt bis jetzt eine befriedi-
gende Regelung. Nach verschiedenen grosseren Sturm- und
Hagelschdden') an Flachddchern mit Kunststoffdichtungs-
bahnen ohne ausreichende Schutz- oder Nutzschicht stand
auch bei denjenigen oOffentlich-rechtlichen Geb#dudeversiche-
rungen, die derartige Décher versichert hatten, fest, dass diese
inskiinftig nicht mehr gegen solche Schéiden versichert werden
sollten. Damit wiiren aus verschiedenen Griinden, unabhingig
von der technischen Entwicklung, diese Décher nicht mehr
realisierbar geworden.

1) Sturmschiden in Herisau, Onnens (1,5 Mio Fr.), Biel usw.
Hagelschiiden in Lausanne, Jurasiidfuss, Ziircher Oberland, Zug usw.
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Flachdach ohne Kiesschicht, das durch Hagelschlag beschiddigt wurde

Die neue Regelung der Abgrenzungskriterien

Es traf sich daher gut, dass bei der Ausarbeitung der
jetzt vorliegenden Empfehlung STA 271 und Norm SIA 280
auch die Erfahrungen der erwidhnten Elementarschdden aus-
gewertet und beriicksichtigt werden konnten. Mit den daraus
resultierenden Anforderungen an Konstruktion und Ausfiih-
rung des Flachdaches ergibt sich die unbedingt notwendige
Qualitédtssteigerung und damit auch eine verbesserte Sturm-
sicherheit und Hagelbestdndigkeit. Nach Erfiillung der neu
festgelegten Bedingungen wird das vielgeschmihte Flachdach
wieder zu einem normalen Risiko. Es diirfen aber auch die

feuerpolizeilichen Hiirden nicht ausser acht gelassen werden,
da je nach Lage und Konstruktion eine Bekiesung gefordert
wird.

Grosses Kopfzerbrechen machte die Bestimmung der
Hagelbestindigkeit, doch auch hier war erfreulicherweise die
Kunststoffabteilung der EMPA in Diibendorf auf Veranlas-
sung der interessierten Industrien bereits an der Entwicklung
einer «Hagelpriifanlage». Wir konnten uns deshalb darauf
beschrianken, die Verbindung zu den allerdings erst diirftig
ausgewerteten Erfahrungen der vorangegangenen Schaden-
fille herzustellen. Das Hagelwetter vom 18. September 1975,
das grosse Teile des Kantons Waadt betroffen hatte, kam
deshalb sehr gelegen, um daraus Lehren ziehen und Vergleiche
anstellen zu konnen. Interessanterweise erlitten Ziegelddcher
und Verglasungen praktisch keine Schiden, wéhrend eine
Reihe von Flachdichern ohne Kiesschicht (Vgl. Abbildung
sowie Kunststoff-Lichtwellplatten und -Rolldden arg durch-
16chert wurden. Da schon bei wenigen Lochern in einem
Flachdach wegen Durchnissung der Warmedammung jeweils
das ganze Dach abgerdumt werden muss, ist die Schadenfolge
sehr gross, so dass begreiflicherweise die Anforderungen an
solche Dicher hoher geschraubt werden miissen. Da bei jedem
Schadenfall, trotz Vergiitung durch die Versicherung, immer
noch viel Arger und Umtriebe die Beteiligten belasten, ist es
sicher besser, mogliche Schiden zu verhiiten durch Beachtung
der gesammelten Erfahrungen, die in den Normen des SIA
niedergelegt sind.

Adresse des Verfassers: H. Schoenenberger, Gebdudeversicherung
des Kantons Ziirich, 8090 Ziirich.

Das Flachdach aus der Sicht der Haftpflichtversicherungen

Von E. Fuchs und F.von Allmen, Ziirich

Flachdach — Bauen nach der Ingebrauchnahme des Bau-
werkes! Diese polemische Feststellung stiitzt sich auf die
Beobachtung, dass man nicht selten fachfremden Versiche-
rungsinspektoren begegnet, die aus der Beschiftigung mit
Flachdachschiiden sich oft gefestigtere Kenntnisse {iber Flach-
dachplanung und Ausfithrung aneignen, als manche Bauleute
sie besitzen. Es ist verdankenswert, dass nach der hektischen
Hochkonjunktur in einer kritischen Analyse das bisherige Tun
und Unterlassen im Bereiche der Planung und Ausfiihrung
dieser wichtigen Bauteile eine Standortbestimmung durch die
Empfehlung SIA 271 und die Norm SIA 280 erfolgt.

Schadenverhiitung

Die von der Auslese gesicherten Wissens und profunder
Erfahrung zeugende Arbeit dieser Arbeitsgruppe kann sicher
nicht dahin zielen, ein Lehrbuch zu sein. Vielmehr ist daran
die Erwartung gekniipft, dass in die Planung und Ausfiihrung
eingewirkt wird, damit sich immer wiederholende Schaden-
arten vermieden werden konnen. Unseren Erfahrungen ent-
sprechend sind wir der Auffassung, dass eine vermehrt
angewendete Unterteilung (Abschottung) grosserer Dachhaut-
flichen in den Wiarmedammschichten zu grossen Einsparun-
gen fiithren miisste. Wenn durch die immer wieder zu Tage
tretenden Beschddigungen die Auswechslungen von Wirme-
diammschichten in kleineren Teilflichen erforderlich wiirden,
konnten zumindest die Unsicherheiten etwas eingeschrinkt
werden. Ausfiihrungsfehler oder Beschiddigungen konnten da-
durch viel leichter lokalisiert und behoben werden.

Der erste Abschnitt 210 in der Empfehlung SIA 271 {iber
das Umkehrdach sollte unseres Erachtens auch weitergehende
Beachtung finden. Es ist oft erschreckend festzustellen, mit
welcher Grossziigigkeit Entwicklungen von Neukonstruktionen
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und neuen Materialien mit wenig Langzeiterfahrungen an
grossen und grossten Objekten ausprobiert werden. Oft sind
deshalb Kosten von Schiden an solchen Konstruktionen bei-
nahe mit Subventionen fiir Materialentwicklungen gleichzu-
setzen.

In der Haftpflichtversicherung ist zu beachten, dass auf
das flache Dach bezogen Abgrenzungen gegeniiber dem Ele-
mentarschadenereignis bestehen, wonach in der Empfehlung
SIA 271, unter anderem in Ziff. 50818, festgelegt wird, dass
der Flachdachrandabschluss einer Kraft von 10 kN/m
(1000 kg/m) zu widerstehen hat. Diese Forderung verdient
hervorgehoben zu werden, heisst dies doch, dass eindeutige
konstruktive Vorkehrungen in planerischer und ausfiihrungs-
technischer Hinsicht zu bestimmen sind. Dies bedeutet eine
Abkehr von der heute oft liblichen Praxis, wonach die Detail-
ausfithrung des Randabschlusses weitgehend dem Gefiihl des
Monteurs auf der Baustelle tiberlassen bleibt. Letzterer hatte
oft beim Anschlagen zu bestimmen, wie viele Négel oder
Schriaubchen zur Verbindung mit der Unterlage nétig sind!
Nicht zuletzt stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage,
ob auch die Unterkonstruktion diesen Anforderungen gentigt.

Eine weitere Abgrenzung ist im grundlegenden Unter-
schied der Deckungsverhiltnisse in den Haftpflichtversiche-
rungen der Planenden und der Ausfiihrenden hervorzuheben.
(Nichtversicherbarkeit des Unternehmerrisikos.) Weitgehende
Unsicherheiten entstehen oft auch daraus, dass das flache
Dach eben oft auch als Unternehmervorschlag nach Norm
SIA 118, Art. 25, beurteilt werden muss. Vielfdltig sind dann
auch die Unsicherheiten tiber die Abgrenzungskriterien der
Verantwortung zwischen diesen Bauteilen und dem Gesamt-
bauwerk. Sich verzahnende Verantwortlichkeiten fiihren daher
oft zu Liicken, welche dann jeder Partner offensichtlich als

Schweizerische Bauzeitung *

94, Jahrgang Heft 14 - 1. April 1976




	Das Flachdach aus der Sicht der Gebäudeversicherungen

